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Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Ritterhude in der Sitzung am 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf      32.722.300 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf     31.851.900 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   31.773.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  29.547.400 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit       1.438.600 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit      6.584.900 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit      5.146.300 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit      1.659.000 Euro 

 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich:  
Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes     38.357.900 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes     37.791.300 Euro 
 
(2) Der Wirtschaftsplan für die Sozialstation der Gemeinde Ritterhude für das Haushalts- 

jahr 2022 wird 
 
Im Erfolgsplan 
mit Erträgen in Höhe von    1.477.500 Euro 
mit Aufwendungen in Höhe von    1.435.800 Euro 

 
Im Vermögensplan 
mit Einnahmen in Höhe von         30.000 Euro 
mit Ausgaben in Höhe von          30.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- 
förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.146.300 Euro festgesetzt. 
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(2) Der Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Ritterhude weist keine Kreditaufnahme 
aus. 

 
§ 3 

 
(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.620.000 Euro festgesetzt. 
 
(2) Der Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Ritterhude weist keine 

Verpflichtungsermächtigungen aus. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   490 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      640 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer          470 v. H. 
 

§ 6 
 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 15.000 
€ im Haushaltsjahr 2022 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG. 
 
 

Ritterhude, den 9.12.2021 
Der Bürgermeister 

Jürgen Kuck 
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Satzung zur 4. Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben 
für die Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) der 
Abwasserbeseitigung Ritterhude, Anstalt des öffentlichen Rechts 
(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung Schmutzwasser) vom 
14.10.2021 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 136, Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S.576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
26.10.2016 (Nd. GVBI. S.226), hat der Verwaltungsrat der Abwasserbeseitigung Ritterhude, 
Anstalt des öffentlichen Rechts, nachfolgend „AöR" genannt, in seiner Sitzung am 14. Oktober 
2021 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 

§ 15 „Gebührensatz" erhält folgende Fassung: 
 
Die Abwassergebühr beträgt 3, 16 €/m³ 
 

Artikel II 
 

Diese Satzung tritt am 01.03.2022 in Kraft. 
 
 
 
Ritterhude, den 15.2.2022 
 

Abwasserbeseitigung Ritterhude AöR 
 

gez. Udo Ahlbach und Günter Schotge              gez. Jürgen Kuck  
                         Vorstand     Vorsitzender des Verwaltungsrates 
     
 
 
Der Rat der Gemeinde Ritterhude hat in seiner Sitzung am 10.02.2022 dieser Satzung gemäß 
§ 6 Abs. 3 der Unternehmenssatzung der AöR zugestimmt. 
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Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Ritterhude 

 
Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde 
Ritterhude in seiner Sitzung am 19. Mai 2022 folgende Erste Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung vom 8.12.2016 beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 2 Hauptsatzung wird wie folgt geändert: 
Absatz 3, Satz 2 wird wie folgt geändert: „Das Dienstsiegel für den alleinigen Gebrauch der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters enthält das Wappen mit der Umschrift „Gemeinde 
Ritterhude Die Bürgermeisterin“ bzw. “Gemeinde Ritterhude Der Bürgermeister“. 

 
§ 2 

 
§ 4 der Hauptsatzung wird wie folgt geändert: 
Hinter dem Wort „Bürgermeisterin“ werden die Wörter „oder der Bürgermeister“ ergänzt. 
 

§ 3 
 

§ 5 der Hauptsatzung wird wie folgt geändert:  
Im Titel wird hinter dem Wort „Bürgermeisterin“, die Wörter „oder des Bürgermeisters“ ergänzt. 
In Absatz 1 werden hinter dem Wort „Bürgermeisterin“ die Wörter „oder des Bürgermeisters“ 
ergänzt. Hinter dem Wort „sie“ werden die Worte „oder ihn“ ergänzt. 
 

§ 4 
 

§ 6 der Hauptsatzung wird wie folgt geändert:  
In Absatz 2 wird hinter dem Wort „Bürgermeisterin“ die Wörter „oder der Bürgermeister“ ergänzt. 
 

§ 5 
 

§ 7 der Hauptsatzung wird wie folgt geändert:  
Hinter dem Wort „Bürgermeisterin“ werden die Wörter „oder der Bürgermeister“ ergänzt. 
 

§ 6 
 

§ 8 der Hauptsatzung wird wie folgt geändert:  
In Absatz 3 wird hinter dem Wort „Bürgermeisterin“ die Wörter „oder dem Bürgermeister“ 
ergänzt. 
 

§ 7 
 

§ 9 der Hauptsatzung wird wie folgt geändert: 
 

Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 
(1) Satzungen und Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie  
öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Ritterhude werden, soweit durch Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist, im Internet unter der Adresse www.ritterhude.de/bekanntmachung 
im elektronischen „Amtsblatt für die Gemeinde Ritterhude“ verkündet bzw. bekannt gemacht.  
 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes 
bestimmt ist, durch Veröffentlichung im Internet unter der Adresse 
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www.ritterhude.de/bekanntmachung. Auf diese Bekanntmachungen ist in den in Absatz 3 
genannten Tageszeitungen nachrichtlich hinzuweisen.  
 
(3) Ist eine Verkündung, Bekanntmachung oder ein Hinweis nach den Ausnahmen der Abs. 1 
oder 2 in der Tageszeitung erforderlich, so erfolgt dies in den Tageszeitungen „Osterholzer 
Kreisblatt“ und „Die Norddeutsche“.  
 
 

§ 8 
 

Die Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.  
 
 
 

Ritterhude, den 19.5.2022 
Jürgen Kuck 

Bürgermeister 
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Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Ritterhude 
  
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-gesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBL. Seite 576) zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 07.12.2021 (Nds. GVBl. Seite 830) und der §§ 1, 2 und 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. 
GVBl. S. 121) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Ritterhude in seiner 
Sitzung am 19.5.2022 folgende Vergnügungssteuersatzung beschlossen:  
 

Steuergegenstand, Steuerbefreiungen, Steuerschuldner und Steuerform  

  

§ 1 Steuergegenstand 
  

Die Gemeinde erhebt Vergnügungssteuer für die folgenden, im Gemeindegebiet 
veranstalteten, Vergnügungen gewerblicher Art:  
  

1. Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen;  

  

2. Veranstaltungen von Schönheitstänzen, Schaustellungen von Personen und Darbietungen 

ähnlicher Art;  

  

3. Vorführung von Filmen – unabhängig von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe - die 

nicht von der obersten Landesbehörde nach den §§ 11,12 und 14 des 

Jugendschutzgesetzes (JuSchG) vom 23.07.2002 (BGBl. l 2002 S. 2730) in der zurzeit 

gültigen Fassung gekennzeichnet worden sind;  

  

4. das Ausspielen von Geld oder Gegenständen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen 

Einrichtungen;  

  

5. der Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparaten und -automaten 

(einschl. der Apparate und Automaten zur Ausspielung von Geld und Gegenständen 

sowie Musikautomaten) in Gaststätten, Vereinsräumen, Kantinen und an anderen Orten, 

die der Öffentlichkeit zugänglich sind.  

 
6. a) die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen in Bordellen, 
   Bars, Sauna- und Swingerclubs sowie ähnlichen Einrichtungen; 
 
 b) das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt außerhalb der in Nr. 1 genannten  
 Einrichtungen, zum Beispiel in Beherbergungsbetrieben, Privatwohnungen,  
 Wohnwagen und Kraftfahrzeugen. 

  

§ 2 Steuerbefreiungen 
  

Von der Steuer befreit sind  
  

1. Veranstaltungen, die von kulturellen Organisationen oder Filmclubs durchgeführt werden, 

wenn der Zweck der Veranstaltung ausschließlich in der Darstellung kultureller, 

wissenschaftlicher oder künstlerischer Bildungsfragen und in der Diskussion oder 

Belehrung darüber besteht;  

  

2. Veranstaltungen, die in der Zeit vom 29. April bis 2. Mai aus Anlass des 1. Mai von         

politischen oder gewerkschaftlichen Organisationen, von Behörden oder von Betrieben 

durchgeführt werden;  
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3. Veranstaltungen, deren Überschuss vollständig und unmittelbar zu gemeinnützigen, 

mildtätigen kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 52 bis 54 Abgabenordnung (AO) 

verwendet gespendet wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung nach § 16 angegeben 

worden ist und verwendete und gespendete Betrag mindestens die der Steuer erreicht;  

  

4. Veranstaltungen von eingetragenen Vereinen, Gewerkschaften, Parteien und 

Religionsgemeinschaften, zu denen grundsätzlich nur Mitglieder und deren Angehörige 

Zugang haben;  

  

5. Veranstaltungen auf Schützen-, Volks-, Garten-, Straßenfesten oder ähnlichen Festen;  

  

6. Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die nach ihrer Bauart nur für die Benutzung durch 

Kleinkinder und geeignet sind (z. B. mechanische Schaukeltiere).  

  

§ 3 Steuerschuldner 
  

(1) Steuerschuldner ist die Unternehmerin/der Unternehmer der Veranstaltung.  

  

(2) Steuerschuldner ist bei Spielgeräten i. S. von § 1 Nr. 5 diejenige/derjenige, der/dem 

die Einnahmen zufließen.  

  

(3) Steuerschuldner sind auch  

  

1. die Besitzerin/der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte i. S. § 1 Nr. 5  

aufgestellt sind, wenn sie/er für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt oder einen  

Vorteil erhält;  

  

2. die wirtschaftliche Eigentümerin/der wirtschaftliche Eigentümer, der Spielgeräte i. S. v. 

§ 1 Nr. 5;  

  

3. die Besitzerin/der Besitzer der Räume oder Grundstücke, in denen die Veranstaltung 

stattfindet, wenn sie/er im Rahmen der Veranstaltung Speisen oder Getränke verkauft  

oder unmittelbar an den Einnahmen oder dem Ertrag aus der Veranstaltung beteiligt ist.  

  

(4) Steuerschuldner ist der/die Anbieter/in sexuellen Handlungen (Dienstleistungen) 

gegen Entgelt (der/die Prostituierte). 

 
(5) Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner in Sinne des § 44 der Abgabenordnung 

(AO) i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr.2 b NKAG.  

  

§ 4 Steuerform 
  

(1) Die Steuer ist für jede Veranstaltung gesondert zu berechnen.  

  

(2) Die Steuer wird als Kartensteuer (§§ 5-8), als Steuer nach dem Spieleinsatz für Geräte 

mit Gewinnmöglichkeit bzw. Pauschsteuer für sonstige Geräte und Musikautomaten (§§ 

9-11), als Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes (§§12, 14) oder als 

Steuer nach der Roheinnahme (§ 13) erhoben.  

  

(3) In der Form der Kartensteuer wird die Steuer erhoben, sofern und soweit die Teilnahme 

an der Veranstaltung von der Lösung von Eintrittskarten oder sonstigen Ausweisen 
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abhängig gemacht ist, es sei denn, dass die Steuer als Pauschsteuer oder nach der 

Roheinnahme (Abs. 4) zu erheben ist.  

  

(4)  Nach der Roheinnahme wird die Steuer erhoben, wenn die Voraussetzungen für die 

Erhebung in der Form der Pauschsteuer nicht gegeben sind und  

 

- entweder auch die Voraussetzung für die Erhebung in der Form der Kartensteuer nicht  

gegeben sind oder  

 

- die Durchführung der Kartensteuer nicht hinreichend überwacht werden kann.   

 

Kartensteuer  

  

§ 5 Steuermaßstab 
  

(1) Die Kartensteuer ist nach dem auf der Karte angegebenen Preis zu berechnen. Sie ist 

nach dem tatsächlichen Entgelt zu berechnen, wenn dieses höher oder nachweisbar 

niedriger ist.  

(2) Entgelt ist die gesamte Vergütung, die für die Teilnahme an der Veranstaltung oder 

geleistet wird. Zum Entgelt gehören auch die etwa gesondert geforderte Steuer und die 

Vorverkaufsgebühr.  

  
(3) Sind in dem auf der Karte angegebenen Preis oder in dem Entgelt Beträge für Speisen 

oder Getränke enthalten, so sind diese Beträge nach den in Betrieben vergleichbarer Art 

üblichen Sätzen außer Ansatz zu lassen.  

  

(4) Teile des auf der Karte angegebenen Preises oder des Entgeltes bleiben außer Ansatz, 

wenn sie einem Dritten zu einem von der Gemeinde als förderungswürdig anerkannten 

Zweck zufließen.  

  

§ 6 Ausgabe von Eintrittskarten 
  

(1) Eintrittskarten müssen mit fortlaufenden Nummern und Steuerstempel versehen sein, die 

Veranstaltung kennzeichnen sowie das Entgelt oder die Unentgeltlichkeit angeben.  

  

(2) Wird für die Teilnahme an einer Veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so ist der 

Unternehmer verpflichtet, an alle Personen, denen der Zutritt gestattet wird, Eintrittskarten 

oder sonstige Ausweise auszugeben. Die entwerteten Karten sind den Teilnehmern zu 

belassen und von diesen der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen.  

  

(3) Der Unternehmer hat der Gemeinde vor der Veranstaltung die Eintrittskarten vorzulegen, 

die dazu ausgegeben werden sollen. Die Karten müssen bei der Gemeinde abgestempelt 

werden, wenn sie nicht von einer Vertragsdruckerei der Gemeinde gedruckt worden sind.  

  

(4) Über die ausgegebenen Karten hat der Unternehmer für jede Veranstaltung einen 

fortlaufenden Nachweis zu führen. Die nicht ausgegebenen Karten sind drei Monate 

aufzubewahren und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen.  

  

(5) Die Gemeinde kann Ausnahmen von den Abs. 1 bis 4 zulassen.  
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§ 7 Steuersätze 

 

Die Steuer beträgt   

1. bei Tanz- und karnevalistischen Veranstaltungen (§ 1 Nr. 1)    10 von Hundert  

2. bei Filmvorführungen (§ 1 Nr. 3)          30 von Hundert  

3. in allen anderen Fällen (§ 1 Nr. 2, 4 und 5) des Preises oder Entgelts.  20 von Hundert  

  

§ 8 Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Steuerschuld 
  

(1) Die Steuer entsteht mit Beginn der Veranstaltung.  

  

(2) Über die ausgegebenen Karten ist innerhalb von drei Tagen nach der Veranstaltung mit 

der Gemeinde abzurechnen. Die Abrechnung gilt als Steuererklärung. Die Gemeinde kann 

andere Abrechnungszeiträume zulassen.  

  

(3) Die Gemeinde setzt die Steuer fest und gibt sie dem Steuerschuldner bekannt. Die Steuer 

mindert sich nach der Zahl und dem Preis derjenigen Karten, die gegen Erstattung 

zurückgenommen worden sind.  

  

(4) Soweit die Gemeinde nichts anderes vorschreibt, ist die Steuer innerhalb von einem Monat 

nach der Bekanntgabe an den Steuerschuldner fällig.  

  

   

Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparate und -automaten  

  

§ 9 Steuermaßstab 
   

(1) Für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparaten und -

automaten (§ 1 Nr. 5) wird die Spielgerätesteuer als Monatssteuer erhoben.  

  

(2) Bei der Spielgerätesteuer ist Bemessungsgrundlage das Einspielergebnis. Abweichend 

davon wird bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit sowie Musikautomaten die Steuer 

als Pauschsteuer nach § 11 (2) erhoben.  

  

(3) Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und 

manipulationssicheren Zählwerken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der 

elektronisch gezählten Kasse (inklusive der Veränderungen der Röhreninhalte), abzüglich 

Nachfüllungen, Falschgeld und Fehlgeld. Ein negatives Einspielergebnis eines 

Spielgerätes ist mit dem Wert 0,- anzusetzen und kann nicht mit anderen Zeiträumen 

verrechnet werden.  

  

(4) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten 

lückenlos und fortlaufend aufzeichnet, insbesondere Aufstellort, Gerätenummer, 

Gerätename, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, 

Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte.  

  

(5) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, 

die unabhängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander 

entgeltpflichtig bespielt werden können, so gilt jede diese Einrichtungen als ein Spielgerät.  
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§ 10 Besteuerungsverfahren 
  

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit der Inbetriebnahme eines in § 1 Nr. 5 bezeichneten Gerätes. 

 Abweichend gilt für sonstige Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit sowie 

Musikautomaten (§ 9 Abs. 2), die im Laufe eines Kalendermonats in Betrieb genommen 

werden, dass die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des nachfolgenden Kalendermonats 

beginnt. Bei bereits in Betrieb genommen Geräten entsteht die Steuerpflicht mit 

Inkrafttreten dieser Satzung.  

  

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem das Gerät außer 

Betrieb genommen worden ist.  

  

(3) Erhebungszeitraum für die Steuer ist der jeweilige Kalendermonat, an dessen Ende die 

Steuerschuld entsteht (Monatssteuer).  

  

(4) Die Steuer ist für den jeweiligen Erhebungszeitraum am 15. Tag des dem 

Erhebungszeitraum folgenden Kalendermonats fällig.  

  

(5) Der Steuerschuldner der Geräte im Sinne des § 1 Nr. 5 hat bis zum 15. Tag nach Ablauf 

eines Kalendermonats (Steueranmeldezeitraum) eine Steueranmeldung auf dem von der 

Gemeinde Ritterhude vorgeschriebenen Vordruck abzugeben, in der er die Steuer selbst 

zu berechnen hat. Der Anmeldungen sind Kopien der Zählwerkausdrucke für Geräte mit 

Gewinnmöglichkeit beizufügen. Abweichend gilt für noch nicht bestandskräftige 

Steuerschuldverhältnisse, dass die Steueranmeldung für den strittigen 

Veranlagungszeitraum einen Monat nach Aufforderung durch die Gemeinde 

nachzureichen ist.  

  

(6) Kommt der Steuerschuldner der Verpflichtung zur Steueranmeldung nicht, nicht 

rechtzeitig oder unvollständig nach oder hat er die Steuer nicht richtig berechnet, wird die 

Steuer durch Bescheid festgesetzt. Hinsichtlich der Fälligkeit eines solchen Bescheides 

gilt Abs. 4 entsprechend. Von den Möglichkeiten der Schätzung von 

Besteuerungsgrundlagen und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den 

Vorschriften der Abgabenordnung kann die Gemeinde Gebrauch machen.  

  

§11 Steuersätze 
  

(1) Bei der Besteuerung nach dem Einspielergebnis (§9 Abs. 2) des jeweiligen 

Kalendermonats beträgt die Steuer 20 v. H. des Einspielergebnisses.  

  

(2) Die Pauschsteuer (§ 9 Abs. 2) beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat für  

 

1. sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit  

a) bei Aufstellung in Gaststätten, Kantinen oder ähnlichen Räumen 30,00 Euro  

b) bei Aufstellung in Spielhallen            50,00 Euro  

c) Geräte mit denen Gewalttätigkeit gegen Menschen dargestellt  

wird oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges  

zum Gegenstand haben             5000,00 Euro  

2. Musikautomaten              20,00 Euro  
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§ 12 Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes 
  

(1) Für Veranstaltungen, die im Wesentlichen der Gewinnerzielung aus der Verabreichung von 

Speisen und Getränken dienen, wird die Steuer nach der Größe des benutzten Raumes 

erhoben, wenn  

 

- die Voraussetzungen für die Erhebung der Kartensteuer nicht gegeben sind oder  

- die Voraussetzung für die Durchführung der Kartensteuer nicht vorliegen oder  

- die Durchführung der Kartensteuer nicht hinreichend überwacht werden kann oder  

- sich bei der Erhebung in Form der Pauschsteuer ein höherer Steuerbetrag ergibt.  

  

(2) Die Größe des Raumes wird festgestellt nach der Fläche der für die Vorführung und Zuschauer 

bestimmten Räume einschließlich der Ränge, Logen und Galerien, Wandelgänge und 

Erfrischungsräume, aber ausschließlich der Bühnen- und Kassenräume, der Kleiderablage 

und Sanitärbereiche. Findet die Veranstaltung ganz oder teilweise im Freien statt, so sind von 

den im Freien gelegenen Flächen nur die für die Vorführung und die Zuschauer bestimmten 

Flächen einschließlich der dazwischen gelegenen Wege und angrenzenden Veranden, Zelte 

und ähnliche Einrichtungen anzurechnen.  

  

(3) Die Steuer beträgt 1,00 Euro, bei den in § 1 Nr. 2 bezeichneten Veranstaltungen 2,00 Euro, 

für jede angefangenen 10 qm Veranstaltungsfläche. Für die im Freien gelegenen Teile der 

Veranstaltungsfläche werden 50 v.H. dieser Sätze in Ansatz gebracht.  

  

(4) Bei Veranstaltungen, die über den Eintritt der allgemeinen Sperrzeit hinausgehen, verdoppelt 

sich die Steuer. Bei Veranstaltungen, die mehrere Tage dauern, wird die Steuer für jeden 

angefangenen Tag besonders erhoben.  

  

(5) Ist die Berechnung nach den Absätzen 1 - 4 schwer durchführbar, so kann die Gemeinde den 

Steuerbetrag mit dem Unternehmer vereinbaren.  

  

(6) Die Steuer entsteht mit Beginn der Veranstaltung. Im Übrigen gilt § 8 entsprechend.  

 

 

§13 Steuer nach der Roheinnahme 
  

(1) Für die Steuer nach der Roheinnahme gelten die für die Kartensteuer maßgeblichen Sätze.  

  

(2) Die Steuer entsteht mit Beginn der Veranstaltung. Im Übrigen gelten § 5 Abs. 4 sowie § 8 

Abs. 3 und 4 entsprechend.  

  

Prostitutionssteuer 

 

§ 14 Pauschsteuer nach Veranstaltungsfläche 
 

(1) Die Vergnügungssteuer für die Veranstaltungen nach § 1 Nr. 6 a) wird nach der Größe 

der Veranstaltungsfläche erhoben.  

 

(2) Als Veranstaltungsfläche gelten alle für das Publikum bestimmten Flächen, unabhängig 

von ihrer tatsächlichen Nutzung. Es sind bei der Besteuerung alle Flächen zu 

berücksichtigen, in denen Anbahnungen zwischen Prostituierten und Kunden stattfinden. 

Hierzu gehören auch Bereiche wie z. B. Kontakthof, Schankräume (außer Küche), 
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Cafeteria, Massageräume, Saunaräume, Kinoräume, Clubräume (in denen sich z. B. auch 

Tanzstangen für Striptease-Veranstaltungen befinden). Entsprechendes gilt für 

Veranstaltungen im Freien. Toiletten- und Garderobenräume zählen nicht zur 

Veranstaltungsfläche.  

 

(3) Die Steuer beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat je Quadratmeter 

Veranstaltungsfläche 6,50 Euro.  

 

(4) Die Veranstaltungen sind spätestens zwei Wochen vor deren Beginn bei der Gemeinde 

Ritterhude anzumelden. Bei unvorbereiteten und nicht vorherzusehenden 

Veranstaltungen ist die Anmeldung an dem auf die Veranstaltung folgenden Werktag 

nachzuholen. Änderungen der Veranstaltungsfläche sind dem Sachgebiet Finanzservice 

unverzüglich mitzuteilen.  

 

(5) Die Festsetzung der Vergnügungssteuer erfolgt durch Steuerbescheid. 

 

§ 15 Festbetrag pro Steuerschuldner pro Tag 

 

(1) Die Vergnügungssteuer für das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt nach §1 Nr. 

b) beträgt unabhängig von der tatsächlichen zeitlichen Inanspruchnahme und der Anzahl 

der sexuellen Handlungen für jede/n Prostituierte/n 6,00 Euro pro Veranstaltungstag.  

 

(2) Der Abrechnungszeitraum ist der Kalendermonat.  

 

(3) Die Abrechnung der Veranstaltungstage sowie die Selbstberechnung der Steuer hat 

innerhalb von 14 Kalendertagen nach Ende des Veranstaltungsmonats zu erfolgen.  

 

(4) Die abgegebene Steueranmeldung (Steuererklärung) steht einer Steuerfestsetzung unter 

dem Vorbehalt der Nachprüfung gleich. Ein Steuerbescheid ergeht nur, falls keine 

Steueranmeldung eingereicht wird oder die Steuer abweichend von der Anmeldung 

festzusetzen ist.  

 

(5) Der im Wege der Selbstberechnung ermittelte und angemeldete Steuerbetrag ist am Tage 

der Abgabe der Steueranmeldung zu entrichten. 

 

Gemeinsame Vorschriften und Verfahren  

  

§ 16 Meldepflichten 
  

(1) Veranstaltungen, die in der Gemeinde durchgeführt werden, sind bei der Gemeinde 

spätestens drei Werktage vorher anzumelden.  

  

(2) Zur Anmeldung sind die in § 3 genannten Steuerschuldner verpflichtet.  

  

(3) Bei Veranstaltungen einzelner Unternehmer kann die Gemeinde eine einmalige 

Anmeldung für eine Reihe von Veranstaltungen innerhalb eines Kalenderjahres für 

ausreichend erklären.  

  

(4) Die Inbetriebnahme eines Gerätes im Sinne des § 1 Nr. 5 an einem in dieser Bestimmung 

genannten Ort ist unverzüglich bei der Gemeinde anzumelden. Bei der Anmeldung sind 

die Bezeichnung des Gerätes (Geräteart), der Gerätename, der Aufstellungsort, der 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätzlich die 
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Zulassungsnummer anzugeben. Als Inbetriebnahme gilt die erste Aufstellung eines 

Gerätes, es sei denn, dass es nachweislich nicht zu Spielzwecken benutzt werden kann. 

Bei bereits in Betrieb genommenen Geräten sind die in Satz 2 geforderten Angaben 

unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Satzung bei der Gemeinde anzugeben.  

 

Unverzüglich zu melden ist ebenfalls die Außerbetriebnahme des angemeldeten Gerätes. 
Eine Außerbetriebnahme liegt vor, wenn das Gerät endgültig abgebaut ist oder 
nachweislich nicht mehr zu Spielzwecken benutzt werden kann. Als Tag der 
Außerbetriebsetzung gilt der Tag der Meldung, es sei denn, das Gerät ist nachweislich 
früher außer Betrieb gesetzt worden.  

  

§ 17 Sicherheitsleistung 
  

Die Gemeinde kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der 
Steuerschuld verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint.  
  

§ 18 Steueraufsicht und Prüfvorschriften 
  

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, zur Feststellung von Steuertatbeständen und zur 

Nachprüfung der Steueranmeldung (§ 10 Abs. 5) die Veranstaltung- und Aufstellorte zu 

betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerkausdrucke 

zu verlangen.  

  

(2) Außenprüfungen nach §§ 193 ff der Abgabenordnung bleiben vorbehalten.  

  

(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem/der 

von der Gemeinde Beauftragten unentgeltlichen Zutritt zu den Veranstaltungs- und 

Geschäftsräumen zu gestatten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu 

erteilen sowie Räumlichkeiten, Zählwerkausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die 

Besteuerung von Bedeutung sind, zugänglich zu machen.  

  

§ 19 Datenverarbeitung 
  

(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der 

Vergnügungssteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und 

grundstücksbezogenen Daten werden von der Gemeinde gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 10 

Abs. 1 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i. V. mit § 11 des 

Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und den dort genannten 

Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung 

beim Finanzamt, beim Amtsgericht (Handelsregister), bei der Behörde für Geoinformation, 

Landentwicklung und Liegenschaften (Katasteramt) und bei den für das Einwohnerwesen, 

Bauwesen, Ordnungsrecht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen der Gemeinde erfolgt, 

soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder 

keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO).  

  

(2) Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung 
nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das 
denselben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung 
sind technische und   organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der 
Datensicherung nach § 7 Abs. 2 NDSG getroffen worden.  
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§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
  

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer  

 

1. entgegen § 6 Abs. 1 bis 4 bei Veranstaltungen, bei denen der Zutritt entgeltlich ist, 

keine Karten ausgibt oder diese vorab der Gemeinde nicht zur Genehmigung vorgelegt 

hat;  

2. entgegen § 10 die Steuererklärung bzw. Steueranmeldung nicht oder nicht innerhalb 

der dort bestimmten Frist abgibt;  

3. entgegen § 14 seine Meldepflichten nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt;  

4. entgegen § 16 Abs. 3 die Ihr/ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt.  

  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet 

werden.  

 

§ 21 Inkrafttreten 
   

(1) Diese Satzung tritt am 01.07.2022 in Kraft.  

  

(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Vergnügungssteuersatzung vom 27.11.1985 in der zuletzt 

geltenden Fassung außer Kraft.  

 
 
 

Ritterhude, den 19.5.2022 
Der Bürgermeister 

Jürgen Kuck 
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Satzung zur 6. Änderung der Gebührensatzung für die Kinder-
tagesstätten und die Freitags- und Ferienbetreuung an der 
Ganztagsschule, Grundschule, der Gemeinde Ritterhude vom 
12.07.2012 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und §111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) in der zuletzt gültigen Fassung, §§1 und 5 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der zuletzt gültigen Fassung, in der jeweils aktuellen 
Fassung, §§ 12 und 20 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG i.V.m § 90 
Abs.1 Satz 1 Nr.3 des SGB VIII hat der Rat der Gemeinde Ritterhude in seiner Sitzung am 
19.5.2022 folgende Gebührensatzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
 

§ 1, Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert: 
„Die Kindertagesstätte Stettiner Straße wird vom Ortsverein Ritterhude des Deutschen Roten 
Kreuzes e.V., die Kindertagesstätte Moormannskamp sowie der Hort Ihlpohl werden vom 
Kreisverband Osterholz des Deutschen Roten Kreuzes e.V., die Kindertagesstätte Lehmbarg 
wird von der Lebenshilfe Osterholz gGmbH und die Kindertagesstätte Deltastraße wird vom 
Regionalverband Bremen-Verden der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. betrieben.“ 
 

§ 2 
 

In § 3 Absatz 2 Satz 1 wird „§ 20 KiTaG“ in „§ 22 KiTaG“ geändert. 
 

§ 3 
 
§ 4 Absatz 2 Punkt 3 sowie Absatz 4 werden gestrichen. 
 

§ 4 
 

§ 5 Absätze 1 und 2 werden wie folgt geändert: 
„Gemäß § 22 KiTaG in der jeweils geltenden Fassung haben Kinder ab Vollendung des dritten 
Lebensjahres bis zu ihrer Einschulung Anspruch auf einen beitragsfreien Besuch einer 
Kindertagesstätte bis maximal 8 Stundentäglich. Die Inanspruchnahme von Sonderdiensten 
über diese Dauer hinaus wird berechnet. Der Anspruch auf Beitragsfreiheit umfasst nicht die 
Verpflegungskosten. Eine Antragstellung ist nicht erforderlich.“ 
 

§ 5 
 

In § 6 Absatz 2 Satz 1 wird „§ 20 KiTaG“ in „§ 22 KiTaG“ geändert. 
 

§ 6 
 

§ 9 Absatz 1 zweiter Satz wird wie folgt geändert: 
„Die Gebühr für den Mittagstisch beträgt in Kindertagesstätten und gleichzusetzenden 
Einrichtungen pauschal 68 € monatlich, im Hort pauschal 72 € monatlich.“ 
 
§ 9 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
„Für die Inanspruchnahme des Mittagstischs im Rahmen der Freitagsbetreuung an der 
Ganztagsschule Ritterhude wird eine monatliche Pauschale in Höhe von 18 € erhoben. Die 
Gebühr für den Mittagstisch im Rahmen der Ferienbetreuung an der Ganztagsschule bzw. 
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Feriennotdienstes wird entsprechend der verbindlich angemeldeten Tage (3,25 € für Kinder in 
Kindertagesstätten, 3,40 € für Schulkinder) abgerechnet.“ 
 

§ 7 
 

§ 12 wird wie folgt geändert: 
„Diese Satzung tritt am 1. August 2022 in Kraft.“ 

 
 

Ritterhude, den 19.5.2022 
Der Bürgermeister 

Jürgen Kuck 
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